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 Veröffentlicht am 03.12.1968

Norm

JGG 1961 §15

Rechtssatz

Ist innerhalb der Probezeit Besserung des bedingt Verurteilten durch Anhaltung in einer Erziehungsanstalt nicht

erreicht worden, dann muß der bedingte Strafnachlaß widerrufen, die Einweisung in die Erziehungsanstalt oder die

Fürsorgeerziehung aufgehoben und die Strafe vollzogen werden. Diese Voraussetzungen liegen aber nicht vor, wenn

der Jugendliche inzwischen wegen eingetretener Besserung aus der Heimerziehung bereits entlassen worden ist.
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